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Widmung des Weges zum Pumpenhaus der DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitz
Wasserversorgung in Spröda als beschränkt-öffentlicher Weg

Der Stadtrat beschließt gemäß § 6 Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) die
Widmung des Weges zum Pumpenhaus der DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitz
Wasserversorgung in Spröda gemäß Anlage 1 als beschränkt-öffentlicher Weg.
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Oberbürgermeister
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Begründung/Sachdarstellung:

Die DERAWA, Zweckverband Delitzsch-Rackwitz Wasserversorgung, beantragt die Widmung
des Weges zum Pumpenhaus der DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitz
Wasserversorgung in Spröda. Das Pumpenhaus ist ausgehend von der Straße "Zur Spröde" über
eine Anliegerstraße, welche in einen unbefestigten Weg übergeht, erreichbar.

Der Weg dient der DERAWA als Zuwegung zum Pumpenhaus der Trinkwasserfassung Spröda.
Die allgemeine Wasserversorgung gehört gemäß § 50 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz zur
Daseinsvorsorge. Eine gesicherte Zuwegung liegt somit im öffentlichen Interesse.

Der Weg verläuft über private Flurstücke. Gemäß § 6 Abs. 3 SächsStrG wurden die betreffenden
Grundstückseigentümer der folgenden Flurstücke:

Spröda Flur 1, Flurstück 85/10,
Spröda Flur 1, Flurstück 85/11,

über die beabsichtigte Widmung des Weges informiert. Ihnen wurde zudem die Möglichkeit
gegeben Einwendungen, Bedenken oder sonstige Bemerkungen zur Widmung einzubringen.

Beide Eigentümer haben der geplanten Widmung zugestimmt.

Straßen, Wege und Plätze sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Straßengesetzes
(SächsStrG) zu widmen. Die Widmung, die ortsüblich bekanntzumachen ist, erfolgt gemäß § 3
Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b SächsStrG als beschränkt-öffentlicher Weg.

Die Große Kreisstadt Delitzsch ist gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 SächsStrG für die Widmung von
Ortsstraßen und sonstigen öffentlichen Straßen zuständig.

Die Baulastträgerschaft übernimmt für den in der Anlage dargelegten Abschnitt mit der Widmung
die Große Kreisstadt Delitzsch.

Der Weg umfasst das Flurstück Spröda Flur 1, Flurstück 85/10 (teilweise) und 85/11 (teilweise).
Die Länge beträgt 0,134 km.

Bevor die Widmung ortsüblich bekannt gemacht werden kann, ist ein Beschluss des Stadtrates
notwendig.
  
Anlagen:
Übersichtskarte 
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